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Jahrgang. Nr. 29. 18. Juli 1918.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

ver „pädagogischen Blätter" 25. Jahrgang.

Kür die
5christleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern. Villenstr, 14

Beilagen zur Schweizer-5chule:

Volksschule - Mittelschule : :

vie Lehrerin — vücherkatalog

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": Eberle Rickenbach, Einsiedcln.
Inhalt: Der neue Kuellwols, — Ueber Bergbesteigungen mit Jugendlichen. — Zum neuen Ar-

beitsprogramm des Luzerner Kantonalverbandes, — Urner Lehrerkonferenz. — f Zeno von
Euw, Gvschenen, — Nicht blob fürs Kopsrechnen, — Schulnachrichten. — Ein neuer Dioge-
nes, — Bücherschau. — Zur gefl, Beachtung. — Inserate,

Beilage: Die Lehrerin Nr. 7.

Der neue Knelltvols.
In der Sitzung vom 26, Juni hat Nationalrat Knellwolf seiner am 25.

März 1918 eingereichten Motion (vergl. Nr, 14 der „Schweizer-Schule") folgende
neue Fassung gegeben:

„Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und beförderlich
Bericht und Antrag darüber einzubringen, wie die lebendige Volkskraft
zur Sicherung unserer wirtschaftlichen und nationalen Zukunft gehoben
werden kann durch eine systematische körperliche Erziehung der gesamten

Schweizerjugend. Zur Aufstellung eines harmonisch in sich geschlossenen

Arbeitsprogrammes für die Ertüchtigung unseres Volkes sind außer den

geeigneten Bundes- und Kantonsbehörden als Berater beizuziehen die frei-
willigen Vereinigungen für Körperpflege und Leibesübungen."
Die so abgeänderte Motion sieht nun wesentlich anders aus als die erste.

Der Motionär hat sich sehr Mühe gegeben, die ärgsten Steine des Anstoßes aus
dem Wege zu räumen. Er hat die Beobachtung machen müssen, daß er mit seiner

ersten Motion in ein Wespennest hineingriff, und das sollte einem Herrn Nationalrat
doch nicht mehr begegnen. Die Opposition, die sich sofort gegen seinen Antrag
erhob, mußte ihn stutzig machen, meinte er doch, er habe eine große nationale
Tat vollbracht, als er sie einreichte. Er berief denn auch sofort eine Vertrauens-

Männerversammlung ein, in der sein Programm und die dagegen geltend gemachten

Einwände geprüft wurden. Daß dabei die „Kuttenmänner" und „Duckmäuser"

nicht gut wegkamen — in einer Gesellschaft von fast ausschließlich Freisinnigen —
kann man sich denken. Nichtsdestoweniger besann sich der Motionär eines andern

und änderte seinen Antrag ab,
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